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 Vorwort

  Ende 2004 veranstalteten das Kontaktkomitee Studienförderung Dritte Welt 
(KKS) und der Österreichische Austauschdienst (ÖAD) eine Tagung zum Thema 
„Internationalisierungsprozesse an Österreichs Hochschulen – Verantwortung 
für internationale Studierende und Chancen für internationale Entwicklungs-
ziele“. Dabei wurde klar, dass gerade Studierende und WissenschafterInnen 
aus Entwicklungsländern ein unverzichtbares Potenzial für die ausgewogene 
Internationalisierung der heimischen Universitäten und Hochschulen darstel-
len. Klar wurde jedoch auch, wie sehr sich in den letzten Jahren die Situation 
dieser sich großteils selbst fi nanzierenden internationalen Studierenden ver-
schlechtert hat – durch bürokratische bzw. fi nanzielle Hürden (Einreise und 
Aufenthalt, Zulassung, Studienbeiträge, fehlende Stipendienmittel, Arbeitsbe-
willigung ...). Daraus ergab sich der Wunsch nach einer ressortübergreifenden 
und kontinuierlichen Zusammenarbeit aller relevanten Stellen, um diese Fra-
gen im entwicklungs- und bildungspolitischen Gesamtkontext lösen zu können.

  Das Kontaktkomitee Studienförderung Dritte Welt hat daraufhin im November 
2005 in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Austauschdienst Repräsen-
tantInnen aller involvierten Bundesministerien und der betroffenen Organisa-
tionen zu einem RUNDEN TISCH zusammengerufen. Es kamen VertreterInnen 
der Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft und Kultur; für Auswärtige 
Angelegenheiten; für Inneres; für Wirtschaft und Arbeit sowie der Austrian 
Development Agency, der Österreichischen Rektorenkonferenz, der Öster-
reichischen HochschülerInnenschaft, und weiterer Mitgliedsorganisationen des 
Kontaktkomitees Studienförderung Dritte Welt.

  Man einigte sich darauf, ein Grundsatzdokument zu erarbeiten, das die  Bedeu-
tung des Anliegens aus bildungs- und entwicklungspolitischer Sicht darstellt.

  Dieses Dokument zur Bildungszusammenarbeit - BZA liegt nun vor. Die BZA 
versteht sich darin einerseits als ein wesentlicher Teil der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit, andererseits wird BZA als wesentlicher Beitrag in 
den Internationalisierungsprozessen an österreichischen Universitäten und 
Fachhochschulen gesehen. Schließlich werden die offenen Fragen angespro-
chen, die es im Dienst einer kohärenten Bildungs- und Entwicklungspolitik im 
tertiären Sektor zu lösen gilt.

  Die Zahl der Einrichtungen, die am Grundsatzdokument mitwirkten, erhöhte 
sich im Laufe der Zeit auf insgesamt fünfzehn. Die  Redaktion übernahmen 
VertreterInnen des Österreichischen Austauschdienstes, der Österreichischen 
Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe und des Vorstudienlehrgangs der 
Wiener Universitäten. 

  Das vorliegende Positionspapier wurde vom Runden Tisch am 25. September 
2006 verabschiedet. 

  Die Redaktion dankt den RepräsentantInnen aller beteiligten Einrichtungen 
für das große Engagement.

  Das Redaktionsteam:

  Gerhard Bittner
Margarete Kernegger
Erich Thöni
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BILDUNGSZUSAMMENARBEIT – BZA 
im Kontext der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit 

  

  Das vorliegende Positionspapier ist Ergebnis einer partnerschaftlichen, überre-
gionalen, ressort- und fachübergreifenden Zusammenarbeit von Expertinnen 
und Experten am Runden Tisch – „Bildungszusammenarbeit“ unter Beteiligung 
folgender Einrichtungen:

  AGEZ (Arbeitsgemeinschaft EntwicklungsZusammenarbeit), BMaA (Bundes-
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten), BMBWK (Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur), BMI (Bundesministerium für Inneres), 
BMWA (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit), FHK (Österreichische 
Fachhochschul-Konferenz), KEF (Kommission für Entwicklungsfragen der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften), KKS (Kontaktkomitee Studienför-
derung Dritte Welt), KOO (Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofs-
konferenz für internationale Entwicklung und Mission), ÖAD (Österreichischer 
Austauschdienst), ÖFSE (Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungs-
hilfe), ÖH (Österreichische HochschülerInnenschaft / Bundesvertretung), ÖRK 
(Österreichische Rektorenkonferenz), VWU-ÖAD (Vorstudienlehrgang der Wie-
ner Universitäten), WUS (World University Service / Austria).

  Der Text wurde am 25. September 2006 in der vorliegenden Fassung verab-
schiedet. 

1. Einleitung

1.1. Die Relevanz von Bildung als wesentliches Instrument der Armutsbekämpfung 
sowie für nachhaltige Entwicklung ist in einer Reihe von internationalen Rah-
menvereinbarungen und Dokumenten festgeschrieben. Dazu zählen allen vor-
an die Millenniumserklärung - die Millenniumsziele - der UNO und die interna-
tionale Bildungsinitiative Bildung für Alle, deren Ziel es unter anderem ist, den 
Zugang zu Bildung von guter Qualität für alle Menschen zu gewährleisten.1

Bildung wird auch von der EU als Grundpfeiler der Armutsbekämpfung ange-
sehen.2

  Zudem setzt sich zunehmend die Ansicht durch, dass nur mit einer gemein-
schaftlichen Entwicklungspolitik den „neuen Herausforderungen“ in den Be-
reichen Friedenssicherung, Umwelt und Migration präventiv begegnet werden 
kann.

  Höhere Bildung, Wissenschaft und Forschung spielen eine Schlüsselrolle bei 
der Ausbildung, Entwicklung und Stärkung von Kapazitäten in für den wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozess der Länder des Südens 
entscheidenden Bereichen.3 Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der glo-
balisierten Weltgesellschaft, in der Wissen als zentrales Kapital eingestuft wird, 
von umfassender Bedeutung.4

  Dazu einen gesellschafts- wie entwicklungspolitisch relevanten Beitrag zu 
leisten sind auch die tertiären Bildungs- und Forschungseinrichtungen der In-
dustrieländer aufgefordert. In Forschung und Lehre stellt die Bildungszusam-
menarbeit einen bedeutenden Aufgabenbereich der tertiären Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, auch Österreichs, dar.5
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1.2. Maßnahmen der internationalen Bildungszusammenarbeit hatten und haben 
einen wichtigen Stellenwert in der österreichischen Entwicklungspolitik6. 

  In Verantwortung für eine friedliche Entwicklung der Völker in Entwicklungs-
ländern und reichen Staaten hat die damals noch junge Zweite Republik nach 
Erlangung ihrer vollen Souveränität und als neutraler Staat ihre tertiären Bil-
dungseinrichtungen Studierenden aus benachteiligten Regionen geöffnet. 
Derzeit studieren etwa 6.800 Angehörige aus außereuropäischen und 6.300 
aus europäischen Entwicklungsländern in Österreich (ordentliche und außer-
ordentliche Studierende an wissenschaftlichen österreichischen Universitäten) 
– rund 750 davon erhalten ein österreichisches Stipendium. 

  Der internationale Austausch in Wissenschaft und Forschung ist ein weiteres 
Kennzeichen dieser Bildungs- und Entwicklungszusammenarbeit.

1.3. Mit der Ausbildungsförderung von Studierenden aus Afrika, Asien und Latein-
amerika an österreichischen Universitäten und Hochschulen geht ein kulturel-
ler, wissenschaftlicher und entwicklungspolitischer, aber auch ökonomischer7 

Austausch einher. 

 Diese erfolgreiche Tradition im österreichischen Wissenschaftsleben wie auch 
Praxis einer armutsbekämpfenden Außenpolitik soll fortgesetzt werden. Da-
bei sollen alle in Frage kommenden Akteure ihre Maßnahmen auf diese Ziele 
abstimmen und so einen kohärenten Gesamtansatz ermöglichen. Insbesondere 
sollte vermieden werden, dass durch Gesetze oder Verwaltungsvorschriften die 
Zugänge für junge Studierende wie WissenschafterInnen übermäßig begrenzt 
oder erschwert werden. Immer weniger Menschen aus den Ländern Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas erhalten sonst die Chance, das Wissen mit Studieren-
den aus Österreich (und den anderen EU-Ländern) zu teilen sowie an gemein-
samen Forschungs- und Wissenschaftsprojekten zu arbeiten. Ein abgestimmter 
und kohärenter Ansatz ist daher dringend nötig. Ein solcher Ansatz sollte von 
allen fachlich betroffenen Akteuren und auf allen politischen Ebenen verfolgt 
und unterstützt werden.

1.4. In ähnlicher Weise ist ein abgestimmter und kohärenter Ansatz auch für die ös-
terreichische Ostzusammenarbeit notwendig. Der folgende Text bezieht sich da-
her grundsätzlich auch auf die Bildungszusammenarbeit resp. Ausbildungsför-
derung für Studierende und WissenschafterInnen aus Ost- und Südosteuropa. 8

2. Nachhaltigkeit und längerfristige Perspektiven der BZA

 Verantwortliche und EntscheidungsträgerInnen in Politik, tertiären Bildungs-
einrichtungen, in der öffentlichen wie privaten EZA sowie in der Wirtschaft 
sind aufgerufen, nachfolgende Grundwerte der BZA im Kontext der globalen 
Entwicklung zu berücksichtigen:

2.1. Den Beitrag für Frieden und Entwicklung

 Mit dem Bemühen um eine wesentliche Verringerung weltweiter Armut ver-
bunden ist das Ziel, junge Menschen für ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit 
zu befähigen. Die Investition in tertiäre Bildung kann so zur Friedenssicherung 
beitragen.

2.2. Die „Neue Weltinnenpolitik”

 Die Internationalität hat alle Lebensbereiche erfasst. In einer global erlebten 
Welt brauchen wir mehr denn je Verständigung und Verständnis zwischen den 
Völkern. Universitäten und Hochschulen bieten sich hier als ein wichtiges Lern-
feld an.
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2.3. Die Notwendigkeit eines weltweiten Wissens- und Erfahrungsaustausches

 „Voneinander Lernen“ ist auch in „entwickelten“ Gesellschaften notwen-
dig. Die Begegnung von Studierenden und ForscherInnen an österreichischen 
tertiären Bildungs- und Forschungseinrichtungen fördert neben einer kosmo-
politischen Dimension den kritischen Blick auf die eigene gesellschaftliche Ent-
wicklung. Im Sinne einer „Internationalisation at home“ profi tieren auch die 
heimischen Universitäten und Hochschulen in hohem Maße vom Zugang aus-
ländischer Studierender und ForscherInnen.

2.4. Den Beitrag zur Werteentwicklung

 Übergeordnetes Ziel aller Bildungs- und Entwicklungsbemühungen ist die Ab-
sicherung demokratischer Grundrechte. Kulturelle, religiöse wie ethnische Ver-
schiedenheit können über den Katalysator des gemeinsamen wissenschaftli-
chen Interesses innerhalb der scientifi c community positiv erlebt und vermittelt 
werden, sodass sie auf diese Weise einen gesellschaftspolitischen Impuls geben 
können. Das Wissen um Verschiedenheiten hilft auch und insbesondere Vor- 
und Fehlurteile abzubauen.

2.5. Die Mittlerdienste zwischen den Welten

 AbsolventInnen österreichischer tertiärer Bildungseinrichtungen sowie Leh-
rende und ForscherInnen aus Entwicklungsländern stellen ein nachhaltiges 
Potenzial für Kooperationen im Wissenschafts- und Geistesleben dar. Darüber 
hinaus sind viele dieser jungen Menschen während ihres Österreichaufenthal-
tes „MittlerInnen“ und können so zu einer Versachlichung der Diskussion von 
Migrationsthemen beitragen. 

3. Status quo der BZA

3.1. Ohne Zweifel haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Rahmenbedingun-
gen verändert:

 - Die Veränderungen in Europa, das Zusammenwachsen in einer Europäi-
schen Union bewirken auch in der Bildungs- wie Entwicklungspolitik neue 
Verpfl ichtungen und Chancen9.

 - Die Mobilität der Menschen in Verbindung mit Migrationsproblemen stel-
len die Länder Europas und auch Österreich vor neue Herausforderungen.

 - Die Ressourcen von Universitäten und Hochschulen sind heute in vielen Her-
kunftsländern größer als zu früheren Zeiten, haben sich in manchen Part-
nerländern aber auch verschlechtert.

 - Die Entwicklungspolitik ist, insbesondere durch die Milleniumsziele, ver-
stärkt auf Armutsbekämpfung und Grundsicherung ausgerichtet. 

 - In den letzten Jahren kam es im relevanten österreichischen wie europäi-
schen Umfeld zu einem Diskurs, der eine Neuorientierung der BZA-Instru-
mente zur Folge hatte und hat.

3.2. Auch die BZA muss sich den veränderten Gegebenheiten stellen. Dazu bedurfte 
und bedarf es nicht nur der ständigen Refl exion von Erfahrungen in der Förde-
rung von Studierenden, von Lehrenden und Forschenden aus Entwicklungslän-
dern, des Monitoring und der kontinuierlichen Evaluierung sowie Adaptierung 
von Fördermaßnahmen, sondern auch grundlegender Neupositionierungen 
auf breiter Ebene. 10 

  Mitzudenken sind hier auch die indirekten Förderungen, die Österreich für die 
„freien Studierenden“ leistet: Diese Personen haben Österreich selbstständig 
als Studienland gewählt, fi nanzieren ihren Aufenthalt selbst und nehmen die 
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Infrastruktur des Studienplatzes in Anspruch, ohne Direktförderungen wie 
etwa Stipendien zu erhalten. Diese Gruppe umfasst mehr als 95 Prozent aller 
Studierenden aus Entwicklungsländern. 

  Einen Überblick über die quantitativen und qualitativen Dimensionen der ös-
terreichischen Bildungszusammenarbeit gibt eine Kurzdarstellung im Anhang.

 4. Perspektiven

4.1. Auch veränderte Rahmenbedingungen dürfen den Wert einer internationalen 
Bildungszusammenarbeit, insbesondere der Förderung von Studierenden und 
WissenschafterInnen nicht schmälern, im Gegenteil: Investitionen in Höhere 
Bildung und Forschung sind wichtige Aspekte für die nachhaltige wirtschaftli-
che Entwicklung eines Landes und sind bedeutende Maßnahmen zur struktu-
rellen Armutsbekämpfung, denn ohne sie sind viele strukturelle Reformen in 
einzelnen Ländern weder konzipier- noch umsetzbar. 

  Investitionen in die direkte und indirekte Förderung von Studierenden und Wis-
senschafterInnen sind daher auch in Zukunft unverzichtbarer Bestandteil der 
österreichischen BZA. Dabei wird verstärkt auf ein synergetisches Zusammen-
wirken mit der österreichischen EZA und den entwicklungspolitischen Zielen 
der Herkunftsländer zu achten sein, wobei insbesondere auf die entwicklungs-
politischen Richtlinien und auf die für die Bildungszusammenarbeit relevanten 
Programmen der Europäischen Union Bedacht zu nehmen sein wird.

4.2. Mikro-Ebene

 Sowohl aktive Mobilität als auch der „internationale Hörsaal“ / die „Interna-
tionalisation at home“ vermitteln neue Erfahrungen und Eindrücke, die per-
sönlich und zwischenmenschlich voranbringen. Sie vermitteln interkulturelle 
Kompetenz, eine Schlüsselkompetenz, aus der heraus man ethische Normen, 
Prioritäten und Grundeinstellungen sowie kulturelle Traditionen im internatio-
nalen Zusammenhang verstehen und auf Alltagssituationen übertragen kann.

 Um ein entsprechendes Lehrangebot mit entwicklungspolitischer Relevanz so-
wie den „internationalen Hörsaal“ institutionell zu etablieren, bedarf es einer 
Reihe von Anreizen und Maßnahmen – dazu zählen u.a. weitere Kapazitäts-
entwicklung auf Seiten der Lehrenden (Sensibilisierung, Aufbau von entwick-
lungspolitischem Wissen und know how) sowie die curriculare Verankerung.

 Im Sinne der Milleniumsziele (Ziel 311) ist der Frauenförderung Priorität einzu-
räumen. Das muss in der Stipendienpolitik, aber auch thematisch und struktu-
rell in Lehre und Forschung umgesetzt werden.

4.3. Meso-Ebene

 Im Rahmen der derzeitigen Reformen im österreichischen tertiären Bildungs-
wesen werden Fragen der Internationalität, besonders solche der Zusammen-
arbeit mit Universitäten und Hochschulen in Entwicklungsländern noch sehr 
oft ausgeklammert bzw. nur am Rande aufgegriffen und wenn, dann lediglich 
als Einzelmaßnahmen umgesetzt.

 Zudem ist die Internationalisierungsdiskussion12, so ferne sie erfolgt, oft davon 
geprägt, dass  sie meist sehr einseitig von rein österreichischen Perspektiven 
ausgeht.

 Dabei wird Reziprozität13 in Zukunft der bestimmende Trend bei den interna-
tionalen Hochschulbeziehungen sein. Outgoing erfordert zunächst das Inco-
ming: Um österreichischen Studierenden die - nunmehr in den Studienplänen/
Curricula immer mehr geforderten - Auslandssemester zu ermöglichen, müssen 
in Österreich vor allem Studienangebote, aber auch entsprechende Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, die für ausländische Studierende attraktiv 
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sind. Dazu gehören adäquate Auswahlregeln, ein „einladendes“ Einreise- und 
Aufenthaltsrecht für WissenschafterInnen und Studierende14, professionelle 
Administration und Betreuung, adäquate Finanzierung (Stipendien oder Ar-
beitsmöglichkeiten), angepasstes Housing, bis hin zu entsprechenden Immigra-
tionskonzepten („brain gain“, „mittelbare Rückkehr“15).

4.4. Makro-Ebene

 Die Internationalität der tertiären Bildungs- und Forschungseinrichtungen ist 
im Dienst eines „Teilens von Wissen“ zu nutzen.16

 Dabei gilt es, einerseits die supranationalen UN- und EU-Politiken in Österreich 
umzusetzen, und andererseits, die nationalen, gesamtstaatlichen BZA-Strate-
gien auf einander abzustimmen und Kohärenz auf allen Umsetzungsebenen 
herzustellen. Die BZA ist im weitesten Sinne eine politische Querschnittsaufga-
be. Das bedeutet u.a., dass Maßnahmen einzelner Stellen/Ministerien immer in 
Verlinkung mit den anderen relevanten Stellen/Ministerien geplant und durch-
geführt werden müssen.

 Ist dies nicht der Fall, so entstehen – wie derzeit feststellbar – Eigendynamiken, die 
den entwicklungspolitischen und den BZA-Zielvorgaben massiv zuwiderlaufen.

5. Empfehlungen

5.1. Allgemeine Empfehlungen

 - Es ist dringend notwendig, eine kohärente, umfassende und proaktive öster-
reichische Bildungszusammenarbeit zu etablieren, in der die Programmatik 
der österreichischen EZA, EU-Richtlinien und -Programme, Vorstellungen der 
politischen und akademischen AkteurInnen unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Studierenden und der Expertise der in diesem Feld tätigen NGOs 
ständig konzeptionell aufeinander abgestimmt und umgesetzt werden.

 - Für die Erarbeitung und Begleitung einer derart kohärenten Bildungszu-
sammenarbeit wird eine ständige Arbeitsgruppe eingerichtet. Der Runde 
Tisch - BZA könnte dafür als Modell dienen. Die Leitung der Arbeitsgruppe 
wird im Rotationsverfahren abwechselnd von den teilnehmenden Einrich-
tungen übernommen.

 - Ein Bericht zur aktuellen Situation der Bildungszusammenarbeit mit kon-
kreten Vorschlägen zu notwendigen Maßnahmen ist von der ständigen Ar-
beitsgruppe jedes Jahr den eingangs genannten öffentlichen und privaten 
Stellen vorzulegen.

5.2. Empfehlungen für neue Grundlagen

 - Im Dreijahresprogramm der Österreichischen Entwicklungspolitik (2005 
– 2007) ist die BZA als ein Teil der EZA-Leistungen gesondert ausgewiesen. 
Die international wie auch in Österreich relevanten veränderten Rahmen-
bedingungen – etwa das Spannungsfeld EZA-Schwerpunktländer und tra-
ditionelle Herkunftsländer der Studierenden – sind in diesen Programmen 
weiterhin zu berücksichtigen.

 - Es wird empfohlen, kohärente bildungspolitische Leitlinien für EZA-relevan-
te Universitäts- und Wissenschaftskooperationen unter der Federführung 
des BMBWK zu erarbeiten.17

 - Ein Gesamtkonzept für die nachhaltige und systematische Einbindung von 
Wirtschaft und nichtstaatlichen Einrichtungen in die BZA soll, unter Einbe-
ziehung bereits vorhandener Kooperationen und Erfahrungswerte, erarbei-
tet und umgesetzt werden.
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5.3. Empfehlungen an Universitäten und Hochschulen

 - Die Universitäten und Hochschulen sind gefordert, in ihre Leistungsprofi le 
auch entwicklungspolitische Zielsetzungen aufzunehmen. Dies soll unter 
anderem auch durch die Vergabe von mehr Gastprofessuren an Wissen-
schafterInnen aus Entwicklungsländern zum Ausdruck kommen.

 - Die Universitäten und Hochschulen sind aufgefordert, im Bereich des Hoch-
schulmarketing neben der Darstellung des eigenen Profi ls in jenen Berei-
chen Abstimmungen zu treffen, wo es um wesentliche Rahmenbedingun-
gen und Transparenz für Studierende aus Entwicklungsländern geht. Dies 
betrifft Fragen der Zulassungspolitik, die Studiengebühren sowie verbesser-
te Angebote für Post-Graduates und ForscherInnen.

 - Wo aus dem eigenen Bereich Stipendien für Studierende aus Entwicklungs-
ländern gegeben werden, sind diese Angebote in den bestehenden Daten-
austausch zu integrieren.

5.4. Empfehlungen an alle EZA – Verantwortlichen

 - In die Gesamtkonzeption der öffentlichen wie privaten EZA ist die Bildungs-
zusammenarbeit in ihrer umfassenden Bedeutung zu integrieren. Dies be-
deutet auch Kohärenz innerhalb der BZA. Förderprogramme im tertiären 
Sektor sind sowohl in Österreich als auch in Partnerländern aufeinander 
abzustimmen.

 - Den privaten Organisationen, die mit Studierenden aus Entwicklungslän-
dern in Österreich befasst sind, wird empfohlen, ihre Tätigkeit auf Program-
me in den Partnerländern auszuweiten.

 - Dies erfordert eine Überprüfung der von öffentlicher wie von privater Seite 
bereitgestellten fi nanziellen Mittel. Bekanntlich wurden EZA-Förderungs-
mittel nachweislich gekürzt. Es wäre höchst notwendig, dass sie in einer 
den anderen EZA-Maßnahmen vergleichbaren Weise wieder angehoben 
werden.

 - In besonderer Weise sind hier die privaten Geberstellen angesprochen, die 
seit Jahrzehnten BZA-Einrichtungen tragen, ihre Eigenfi nanzierung aber re-
duziert haben.

 - Es wird empfohlen, Überlegungen zu einem kreditbasierten Stipendien-
programm als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten anzustellen. In 
diesem Zusammenhang ist auch die Frage der Rückzahlungspfl icht von Sti-
pendien bei Nichtrückkehr in das Heimatland zu klären.

5.5.  Empfehlungen für den Umgang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen 

  Diverse rechtliche Bestimmungen beeinfl ussen direkt oder indirekt die Ziel-
gruppe der Studierenden und WissenschafterInnen aus Entwicklungsländern 
(Drittstaaten) und somit auch die BZA. 

  Dies können Regelungen auf Bundes- oder Landesebene, von Hochschulen, 
Sozialversicherungsträgern oder anderen Einrichtungen wie stipendienverge-
benden Stellen sein. Neben allgemeinen Studien-, Zugangs- und Förderungs-
bestimmungen können auch fremdenrechtliche Normen wie Verfahrensvor-
schriften, Voraussetzungen für Einreise- und Aufenthaltstitel, Gebühren und 
Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt eine wesentliche Rolle spielen.

 - Um die Abstimmung der Bundesministerien, Bildungseinrichtungen, Be-
treuungsorganisationen und Betroffenen und die Zusammenarbeit von Ex-
pertInnen aller tangierten Stellen und Einrichtungen in institutionalisierter, 
partnerschaftlicher, überregionaler, ressort- und fachübergreifender Zu-
sammenarbeit zu gewährleisten, bietet sich ein Prozess nach dem Muster 
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des Runden Tisches – BZA als sinnvolle Plattform an. Damit kann auch die 
formelle Gesetzesbegutachtung sinnvoller und zielgerichteter vorbereitet 
und wahrgenommen werden.18

 - Beabsichtigte Änderungen sollten daher möglichst frühzeitig in Bezug auf 
eine kohärente BZA und potentielle Auswirkungen auf die Zielgruppe(n) 
überprüft und gegebenenfalls aufeinander abgestimmt werden. 

 - Bereits in Kraft stehende Bestimmungen sollten regelmäßig und/oder im 
Anlassfall in diesem Sinne überprüft werden. Dabei sollten Verbesserungs-
potentiale entdeckt und Lösungsansätze erarbeitet werden.

 - Eine solche Überprüfung ist insbesondere beim derzeitigen Fremdenrecht 
vorzunehmen, um zielgerichtet Erleichterungen für Studierende aus Ent-
wicklungsländern zu prüfen, die dem Gesamtanliegen der BZA  Rechnung 
tragen.19

 - Für Studierende aus Entwicklungsländern ist nach Maßgabe der Situati-
on am Arbeitsmarkt ein unbürokratischer eingeschränkter Zugang zur Er-
werbstätigkeit einzurichten resp. zu erleichtern. Nicht zuletzt im Interesse 
der Studierenden und der Transparenz soll die Erwerbstätigkeit jedoch auf 
eine geringfügige Beschäftigung beschränkt bleiben.

 - Alle Maßnahmen für Studierende aus Entwicklungsländern bedürfen einer 
leichten Überprüfbarkeit und einer Eingrenzung. Es wird vorgeschlagen, 
alle Leistungen an einen Studiennachweis zu binden. Analog zu österreichi-
schen Studierenden ist dies ein Nachweis von 8-Semesterwochenstunden / 
16 ECTS-Punkten pro Studienjahr.

 5.6. Empfehlungen zur Informationspolitik

 - Im Sinne einer Professionalisierung und Effi zienzsteigerung wird die Ein-
richtung einer zentralen BZA-Informationsdrehscheibe empfohlen. Die-
se Informationsdrehscheibe hat die Funktion, allen betroffenen Personen 
(Studierenden und Lehrenden im In- und Ausland), Behörden bzw. Verwal-
tungsstellen und Bildungseinrichtungen (Studienabteilungen, Ministerien, 
Aufenthaltsbehörden, Botschaften etc.) sämtliche relevanten und für die 
einzelnen Universitäten/Hochschulen Österreichs jeweils gültigen Bestim-
mungen, Informationen und Unterlagen in verständlicher Form zur Verfü-
gung zu stellen.

 - Zur Kapazitätsentwicklung und Stärkung der interkulturellen Kompetenz 
jener Personengruppe, die im administrativen und akademischen Bereich 
mit Studierenden und WissenschafterInnen aus Entwicklungsländern zu tun 
haben, sollen laufend entsprechende Weiterbildungen angeboten werden.
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 Schlussbemerkung

 Der diesbezügliche Handlungsbedarf ist akut, wenn dieses wichtige Anliegen 
nicht dem freien Spiel der Globalisierungskräfte überlassen werden soll. Nicht-
handeln wäre insofern verantwortungslos, als das in der Regel zu Lasten der 
Schwächeren geht, bereits Erreichtes gefährdet und die AkteurInnen der ge-
genwärtigen bzw. zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten beraubt - zum Nach-
teil der Sache und aller Beteiligten. 

 Alle Verantwortlichen in Politik und Verwaltung sowie die Verantwortlichen an 
den tertiären Bildungs- und Forschungseinrichtungen, in zivilgesellschaftlichen 
Strukturen und in der Wirtschaft sind aufgefordert, an der dringend erforder-
lichen gemeinsamen Debatte zu den angeführten Punkten und zur raschen 
Implementierung entsprechender Lösungen im Interesse einer kohärenten Bil-
dungs- und Entwicklungspolitik mitzuwirken. 

Univ.-Prof. Dr. Erich Thöni
Vorsitzender Runder Tisch - BZA und
Vizepräsident des Österreichischen Austauschdienstes (ÖAD)

 Institut für Finanzwissenschaft, Universität Innsbruck
Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck
erich thoeni@uibk.ac.at
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 Anhang 1
  

  Im Anhang 1 wird der Verlauf der HörerInnenzahlen von Studierenden aus Ent-
wicklungsländern an österreichischen wissenschaftlichen Universitäten darge-
stellt.

Ordentliche HörerInnen an österreichischen wissenschaftlichen Universitäten 
Zahlen jeweils aus dem Wintersemester

85/86 90/91 95/96 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06*

Afrika südl. d. Sahara 264 381 542 369 352 347 332 343

Maghreb- u. a. arab. 
Länder

664 708 849 354 391 393 332 372

Lateinamerika 260 299 391 271 294 319 313 338

Süd- u. Südostasien/ 
Ferner Osten

480 775 935 557 726 1.004 1.344 1.697

Iran 1.344 1.412 1.169 430 434 481 436 461

Türkei 804 1.063 1.184 1.444 1.721 1.969 1.809 2.009

außereurop. EL 3.816 4.638 5.070 3.425 3.918 4.513 4.566 5.220

europ. EL 1.014 1.107 2.437 3.039 3.640 3.924 4.251 5.215

EL gesamt 4.830 5.745 7.507 6.464 7.558 8.437 8.817 10.435

Quelle: Statistik Austria & bm:bwk
* vorläufi ge Daten des bm:bwk

Außerordentliche HörerInnen an österreichischen wissenschaftlichen Universitäten 
Zahlen jeweils aus dem Wintersemester

90/91 95/96 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Afrika südl. d. Sahara 160 153 112 90 91 107 109

Maghreb- u. a. arab. Länder 366 258 224 188 163 228 239

Lateinamerika 124 128 123 122 103 143 136

Süd- u. Südostasien/ Ferner Osten 349 188 331 585 708 699 459

Iran 187 141 114 130 112 125 94

Türkei 264 287 998 1.042 811 609 592

außereurop. EL 1.450 1.155 1.902 2.157 1.988 1.911 1.629

europ. EL 144 429 675 857 1.128 1.070 1.056

EL gesamt 1.594 1.584 2.577 3.014 3.116 2.981 2.685

Quelle: vorlfg. Statistiken des bm:bwk
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 Anhang 2 

  Im Anhang 2 wird ein Überblick zu Programmen der Studienförderung, ins-
besondere im Rahmen von Stipendienprogrammen dargestellt. Im ersten Teil 
vermittelt die Tabelle die Gesamtzahlen der geförderten Studierenden unab-
hängig davon, ob die StipendiatInnen von öffentlichen oder privaten Einrich-
tungen gefördert wurden. Die Zahlen stammen aus der Gesamtdatei des KKS, 
die seit 1965 geführt wird. 

  Der zweite Teil umfasst Förderungsprogramme, die aus Mitteln der Österreichi-
schen Entwicklungszusammenarbeit - OEZA fi nanziert und in Österreich durch-
geführt werden. Neben einer Aufl istung der verschiedenen Programme wird 
auch eine Zahlenentwicklung ab dem Studienjahr 2003/2004 dargestellt.

 Teil 1
 StipendiatInnen in der KKS-Gesamtdatei 
 Gesamtzahlen pro Studienjahr

85/86* 90/91* 95/96 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06**

Afrika südl. d. Sahara 89 198 282 194 172 152 144 110

Maghreb- u. a. arab. 
Länder

74 82 108 71 75 58 59 55

Lateinamerika 49 95 108 52 60 48 42 40

Süd- u. Südostasien/
Ferner Osten

94 321 235 200 216 225 358 389

Iran 67 138 108 45 37 36 30 31

Türkei 104 91 78 39 36 36 26 22

europ. EL/Zentral- 
und Osteuropa

23 14 5 3 1 2  2

EL gesamt 500 939 924 601 599 556 661 649

* Für diesen Zeitraum liegen keine Datenmeldungen der in der Datei verwalteten Lehrgänge vor.
** vorläufi ge Daten, zusätzlich sind hier rund 150 StipendiatInnen aus osteuropäischen Entwicklungsländern einzurechnen.
Quelle: Gesamtdatei des Kontaktkomitees Studienförderung Dritte Welt 
(beinhaltet Daten der OEZA sowie anderer Geber, bspw. bm:bwk, Drittmittel, Technologiestipendien, Förderungen privater + kirchlicher Geber)

 Teil 2
 Überblick über die aus Mitteln der OEZA unterstützten 
 Programme der Studienförderung 

  Zu den aus Mitteln der OEZA geförderten Stipendien- und Studienförderpro-
grammen und Lehrgängen zählen folgende: 

 - Nord-Süd-Dialog Stipendienprogramm
 - Eine-Welt-Stipendienprogramm
 - International Post-Graduate Training Programmes in Limnology 
 - Postgradualer Hochschulkurs in „Peace and Development Studies“

(EPU Stadtschlaining)
 - Lehrgang Hotel- und Tourismusmanagement (Salzburg Kleßheim):

Stipendien zur Ausbildung von BildungsplanerInnen am IIEP-UNESCO, Paris
 - URACCAN - Die Universität der Karibikregion Nicaraguas 

(Kapazitätenentwicklung)
 - Süd-Süd-Stipendienprogramm für AkademikerInnen der Karibikregionen 

Nicaraguas
 - Miriam – Frauenförderungsprogramm in Nicaragua und Guatemala
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 - Capacity Development – Local Scholarships Burkina Faso
 - Stipendien zum Studium am „Asian Institute of Technology“ (AIT) Bangkok
 - Austrian Scholarship Fund Uganda
 - Unterstützung von Universitäten in Südosteuropa 

(Course Development, Brain Gain, e-learning)
 - Diplomatische Akademie – Förderprogramm für Verwaltungs-

führungskräfte aus Südosteuropa und Zentralasien

  Das Nord-Süd-Dialog-Stipendienprogramm fördert BewerberInnen mit einem 
abgeschlossenen Studium, die einen Forschungsaufenthalt oder ein Dokto-
ratsstudium an einer österreichischen Universität absolvieren wollen. Das 
Eine-Welt-Stipendienprogramm fördert BewerberInnen im zweiten Studienab-
schnitt oder DoktorandInnen bei einem Studienvorhaben in Österreich. Alle 
Programme zielen darauf ab, personelle und institutionelle Kapazitäten in Ent-
wicklungsländern relevanten Entwicklungsbereichen zu stärken. Die Program-
me orientieren sich an den sektoriellen Schwerpunkten der OEZA und fördern 
bevorzugt Frauen sowie BewerberInnen aus den Schwerpunktregionen der 
OEZA. Die Local Scholarships in Burkina Faso dienen dem Aufbau von personel-
len und institutionellen Kapazitäten der Partner der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit in den drei Schwerpunktsektoren ländliche Entwicklung, 
technischer Unterricht und Berufsbildung sowie Handwerk und Kleingewerbe-
förderung.

  
 StipendiatInnen der KKS-Gesamtdatei 
  gefördert aus Mitteln der Österreichischen

Entwicklungszusammenarbeit - OEZA mit Durchführungsort Österreich, 
für die Studienjahre 2003/04, 2004/05 und 2005/06** nach Kontinenten

  Folgende Tabelle umfasst Daten über die Studienförderungsprogramme für 
die StipendiatInnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika sowie der Türkei, die 
in Österreich durchgeführt werden. 

  Diese wären: Nord-Süd-Dialog Stipendienprogramm, Eine-Welt-Stipendien-
programm, International Post-Graduate Training Programmes in Limnology, 
Postgradualer Hochschulkurs in „Peace and Development Studies“ (EPU Stadt-
schlaining), Lehrgang Hotel- und Tourismusmanagement (Salzburg Kleßheim): 
Die Anzahl der StipendiatInnen dieser Programme gestaltet sich in den letzten 
drei Studienjahren wie folgt:

StipendiatInnen 
im SJ 2003/04

StipendiatInnen 
im SJ 2004/05*

StipendiatInnen 
im SJ 2005/06**

Afrika 162 158 122

Asien 176 205 194

Lateinamerika 44 40 39

Europa (Türkei) 35 26 22

Gesamt 417 429 377

  * inkl. Postgraduate Course in Groundwater Tracing Techniques (fi ndet nur jedes 2. Jahr statt) 
  ** vorläufi ge Daten des Studienjahres
  Zusammenstellung: Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe
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